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§ 18b ASVG Selbstversicherung in
der Pensionsversicherung fur Zeiten

der Pflege naher Angehoriger

ASVG - Allgemeines Sozialversicherungsgesetz

@ Berucksichtigter Stand der Gesetzgebung: 16.01.2026

1. (1)Personen, die einen nahen Angehdrigen oder eine nahe Angehdrige mit Anspruch auf Pflegegeld zumindest in
Hohe der Stufe 3 nach § 5 des Bundespflegegeldgesetzes oder nach den Bestimmungen der
Landespflegegeldgesetze unter erheblicher Beanspruchung ihrer Arbeitskraft in hauslicher Umgebung pflegen,
kénnen sich, solange sie wahrend des Zeitraumes dieser Pflegetatigkeit ihren Wohnsitz im Inland haben, in der
Pensionsversicherung selbstversichern. Je Pflegefall kann nur eine Person selbstversichert sein. Die Pflege in
hauslicher Umgebung wird durch einen zeitweiligen stationaren Pflegeaufenthalt der pflegebedurftigen Person
nicht unterbrochen.

2. (1a)Die Selbstversicherung ist ausgeschlossen

1. 1.fur die Zeit, in der ein bescheidmaRig zuerkannter Anspruch auf eine monatlich wiederkehrende
Geldleistung aus einer eigenen gesetzlichen Pensionsversicherung besteht;

2. 2.fur die Zeit einer Pflichtversicherung nach 8 8 Abs. 1 Z 2 lit. j auf Grund des Bezuges eines aliquoten
Pflegekarenzgeldes;

3. 3.fur die Zeit, in der eine Selbstversicherung nach Abs. 1 bereits auf Grund eines anderen Pflegefalles
besteht oder eine Selbstversicherung nach § 18a vorliegt.

3. (2)Die Selbstversicherung beginnt mit dem Zeitpunkt, den die pflegende Person wahlt, friihestens mit dem ersten
Tag des Monats, in dem die Pflege aufgenommen wird, spatestens jedoch mit dem Monatsersten, der dem Tag
der Antragstellung folgt.

4. (3)Die Selbstversicherung endet mit dem Ende des Kalendermonats,

1. 1.in dem die Pflegetatigkeit oder eine sonstige Voraussetzung nach Abs. 1 weggefallen ist oder
2. 2.in dem die pflegende Person den Austritt aus dieser Versicherung erklart hat.

5. (4)Der Versicherungstrager hat ab dem dem Beginn der Selbstversicherung folgenden Kalenderjahr regelmaRig
festzustellen, ob die Voraussetzungen fir die Selbstversicherung noch gegeben sind. Die selbstversicherte Person
ist verpflichtet, das Ende der Pflegetatigkeit innerhalb von zwei Wochen dem Versicherungstrager zu melden.

6. (5)Das Ende der Selbstversicherung steht hinsichtlich der Berechtigung zur Weiterversicherung in der
Pensionsversicherung dem Ausscheiden aus der Pflichtversicherung im Sinne des 8 17 Abs. 1 Z 1 lit. a gleich.

7. (6)Die selbstversicherte Person ist dem Zweig der Pensionsversicherung nach diesem Bundesgesetz zugehorig, in
dem sie zuletzt Versicherungszeiten erworben hat. Liegen keine Versicherungszeiten in der Pensionsversicherung
nach diesem Bundesgesetz vor, so ist die selbstversicherte Person der Pensionsversicherung der Angestellten
zugehorig.


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/asvg/paragraf/5
https://www.jusline.at/gesetz/asvg/paragraf/8
https://www.jusline.at/gesetz/asvg/paragraf/18a
https://www.jusline.at/gesetz/asvg/paragraf/17

In Kraft seit 01.01.2023 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///

	§ 18b ASVG Selbstversicherung in der Pensionsversicherung für Zeiten der Pflege naher Angehöriger
	ASVG - Allgemeines Sozialversicherungsgesetz


